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Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird folgen-

- d: Bothschaft verlesen:

Das VollziehlmgSdirettorillm der helvetischen
einen und uncheiibarm Republik, an die
gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesczgeber!
Das vollziehende Direktorium übersendet Ihnen

drei Briefe. Der eine von dem General Boiki»,
meldet die Niederlage der Oestreicher, in dem Urfe-
renthale; der andere von dein Gen. Tainrrailles, und
der dritte von dem Regierungscvmmissair in Wallis,
meidet ebenfalls den stegreich-n Fortgang der repub-
litauischen Waffen in diesem Kantone. Indem das
Direttorium mit Ihnen, BB. Gcsezgeber, oie Freude
über solche günstige Nachrichten theilt, macht es Ich-
nen zugleich Hoffnung, daß die bereits errungenen
Vortheile mit noch weit betrachtlichern und entschei-
denöe» begleitet seyn werden.

Republikanischer Gruß'!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
P. O ch s.

Der Gen. See. des Vollziehnngs-Direktoriums,
^ Mousson.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollzieh u n gLdirekto riu in.

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
Republik, an alle Patrioten der Kantone
Thnrgäu, Sentis, Lmth und Zürich, die
durch den Feind von ihrem Heerdc verme
ben wurden.

Bürger!
Der Feind eines guten freien Volkes, das sich

eine Verfassung wieder gab, die auf die heiligsten
Rechte der Menschheit gegründet, Gemein - und Pri-
vakwohl sichern soll, hat auch Euer Laud überfallen,
und droht Luch — keines Verbrechens bewußt — die
ganze Schwere jener Bedrückungen fühlen zu lassen,
unter welchen die Einwohner bereits mehrerer Kan-
tone unsers Vaterlandes seufzen. Ihr entgiengt seinen
Drohungen, stark genug, ehcuder das Aeussersie zu
wagen, als Euern Nacken nur einen Tag unter Oest-
reichs Joch zu beugen. Das Direktorium, das so gern
mit Lucy jedes Schiksal theilet, ladet Luch ein, Euch bei
demselben in Bern zu versammeln. Da soll für Enern
Knterhalt gesorgt werden; und da sollt Iyr Euch,

als Freunde der guten Sache zu einem Corps verein
nigcn, das an der Seite der Franken sich den Weg
zur Heimath, zur hinterlassenen Familie und zur Ehre
bahnen wird, u»d im Hochgefühl für Freiheit und
Vateriand, treu dem neuen Schweizerbande, mit Voll-
kraft und Heldenmuth zeigen soll, daß der Wahlipruch
freier Schweitzer sey: Siegen oder Sterben.

Bern, den 4ten Iuny r/yy.
Der Präsident Hcs vollziehenden Direktoriums,

Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekc.

M o u s s o it.

Offizielle Bekanntmachung.

In der Proklamation des Direktoriums an die
gefliichteren Patrioten verschiedener Kantone, die zum
Dienste des Vaterlandes zvsammcnberufen wurden,
ist aus Versehen der Patrioten von Rhalieu nicht er-'
wahnl worden. So sehr nun diese, ihres PatriotiS-
mus wegen, denselben gleichgesezt zu werden verdie-
nen; so sehr gehört auch ihnen die Ehre jener Ein-
ladung.

Auszug aus einem Schräm des B- Regie-
rungscomm'ssärö Hemr. Zschvkke zu Stanz,
an das belv. Vollz. T»r-, datirt Stanz,
den 8. Iuny --y?, Nachmittags.

Ury ist gänzlich von den Republikanern geräumt.
Dort ist alles erstorben, als hätte die Pest über das
uuglükliche Thal seit einem Jahrhundert geherrscht.
Kein Bauer, kein Vieh, die- zerstörten Hütten leer.
Der General Loison ist vor einer Stunde hier einge-
troffen; er logiert mit mir in gleichen Zimmern. Sei-
ne Truppen bivouaquiren draußen, die meisten liege»
schon jczt in vollem Schlafe. Die Oestreicher selbst
auf dem Gotthsrd sind so erschlafft, so vom Hunger
abgezehrt, daß sie sich unmöglich halten könnten,
wenn sie von rüstiger Mannschaft a-.:s dem WalliS
angegriffen würden. Sie unterstanden sich nickt,
den Franken zu folgen; ohne einen Schuß zn thun,
zogen diese als Sieger zuruk, unüberwunden, aber
Ueberwinder der Oestreicher. Der Eotihard stellt jezt
mit seinen ungeheuren Klippen das scheußlichste Bild
dar, Blut und Leichname überall, und der Hunger
folgt den ins öde Thal von Altdorf einrückenden
Oestrcichern. Dieß ist das Gemählde, welches mir
der B. Gen. Loison selbst von Ury machte. Er allein
mit seiner Brigade darf sich rühmen, noch nicht vom
Feinde zurükgetrieben und geschlagen worden zu seyn.



Das icz'e Trossen, welches er den Feinden lieferte,
bekommt durch die i«->o Gefangene, welche er in den
Gcbirgsspaltm des Gotthards machte, etwas Merk-
würdiges, u: d war eines der gräßlichsten. Zwei vom
Hunger entkräftete Heere schlugen sich in den Kluften;
es war ein Treffen fast ohne Schuß; man arbeitete
nur mit dem Bayenett. Die Franken Zahlten kaum
20 Todte, aber Z-o Verwundete. Von den Oestrii?
chern wurden w nigstens 500 Ermordete in die Tiefe
der schäumenden Reust gestürzt; ihrer no-- waren
blessirt; izoc> Gefangene durch Luzern u. f. f. gefühlt.
Unaufhörlich gestört, schließe iaz diesen Brief. So
lange wir dcn brafen Loison haben, furchten w.r uns
nicht.

Das Vollzîehllna'direktoràkN d?r helvetischen
einen und linthetlearell Repntlik.

In Erwägung, daß der T. Augustin Keller, dem
das Obercommaudo der helvetischen Trupp-en über?
träger war, nicht nur dem Vertrauen, das die Ne?
Aierunq in ihn fezte, nicht entsprach, sondern im
Gegentheil Anlaß zu schweren und gegründeten Klar
gen gab;

In Erwägung, daß er ungeachtet verschiedener
an den B. Keller abgesandter Auffodernnzen, sich

vor der Reg er.ing z.i seilen, und über sein Betragen
Rechenschaft abzulegen, sich dennoch za gehorsamen
weigerte, und nach den sichersten Berichten ans dem
Gebiete der' Republik flüchtig gieng ;

In Erwägung, daß diese Weigerung sowohl als
seine Flucht zugleich dem Verdachw den B. Keller
auf sich lud, neue Stärke verleihen, und an sich

selbst schwere Vergehungen sind, wegen.deren die
Regierung Genugthuung fordern m-zß;

b e s ch l i e ß t:
ii Be Keller,, Ex--Genera! der hels. Truppen,

wffd aofgefodcrt, sich unvcrz 1 lli'h vor d m Kriegs»
minister der hel». Repnbiik ;» stelln?, um wegen
sen,es Betragens Rechenschaft abzulegen.

2. Im Falle er diesem Bcf.Be b. um 15 Tagen
nicht Folge lei -K, wird gegen ihn nach Kriegsgefe-
tze» in cont'-uiaciam ve w'.hr'a werden.

3. Gegenwärtiger Beschiusi soll dem B. Keller
durch dir franzos. sowohl als hesv. vff.ntltchca Blaw
M bekaant g uiacht werden.

Der Präsident deS vollziehenden Direktoriums,
8!gn. O ch s.

Im Namen des Dinktoriums, der Gen. Sekr.

LiZiu Mousson.

?8

Proklamation VeS Voll;. Direkt, der hclv
Ncpubi.k, an das helvetische Volk.'

Mit Erstaunen hat das Bollz. Dir kt. erfahren,
dan ungeachtet seiner wiederholten Befehle und u.ige?
achtet aller Maaßregeln, die zur Befriedig!!!?? der
Armee theils durch Herbeischaffung beträchtlicher Sum?
men, theils durch Errichtung von MagaUuen ergrif?
ken wurden, nichts desto weniger unsere Bataillons
wstgen Mangel an Bezahlung und des nöthigen Un?
terhaits gezwungen wurden, sich aufzulösen, unS^
zwar in einem Zeitpunkte, wo die Gefahr sie zur
Vertheidigung des Vaterlandes dringcudst auffoöerte.

^ ^
Lebhaft empfindet das Direktorium die trauriaen

chwigen der Nachläßigkit und Unregelmäßigkeit, deren
si h die erst; helvetische Militärverwaltung schuldig
gemacht hat. Es ist entschlossen, den Ursachen nach-
z ispiiren, und die Urheber nach Verdienst zu bestrasen.
Es wird, indem es dieselben der Strenge der Gesetze
überliefern wird, den? helvetischen Volke beweisen,
daß für den treukosen V rwalter keine Nachsicht,
keine Schonung statt habe, und daß be rügerifche
Verschtenderer des öffentlichen Gutes um so viel schäre
fec werden verfolgt werden je leichter es ihnen wird,
ihre Räuberei zu verbergen.

Damit aber die Nachforschungen des Direktors?
ums desto schnellem und wirksamern Erfolg haben,
läßt es an alle Offiziere und Soldaten, die entweder
an dem nöthigen Unterhalte Mangel gelitten, oder
denen die eine oder ander Unregelmasti zkcit bekannt
geworben, die Einladung ergehen, ihre Klagen an
oie zur Unt rsuchmzg der bioherigcn Verwaltung nie?
derze'szre Commission zu richten. Diese Commission
besteht aas den VB. Reprcs. Herzog u-d Egg v.
Silikon, und sie arbeitet unter der Aufficht des B.
Kuhns, Rcgierunzscommiffars bei der Armee.

Das Vollz. Direktorium erwartet, daß sich jeder
Militär, jeder Helvetic?, die u seine Gesinnungen
eintreten, beeilen werken, dse gc^euwartigen Einla«
buug zu cntsp.echen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Drrckloriu'ns
O ch s.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M 0 u s s 0 n.
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